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förperliche und geiftige Gebrechen Hat und Ausficht für ihre Verheiratung nicht vorhanden
ift, wird die jüngere zu den öffentlichen Tanzunterhaltungen geführt. Aus diefem Grunde
findet man auch höchft jelten, daf} eine jüngere Schweiter vor einer älteren heiratet.

Die Heiratszeit der Mädchen ift das 15. bis 20. Lebensjahr. Hat ein Mädchen
das 25. Lebensjahr erreicht, jo heift e8 fatä stätutä oder fatä in per, das ift ein fißen-
gebliebenes oder bemoostes Mädchen, und eine folche heiratet höchit jelten. Die Heirats-
zeit der Bunfchen variirte in früherer Zeit zwifchen dem 18. und 25., jeßt aber wegen des

 

 
Empfang des Bräutigams im Hofe der Braut.

Dälitärdienftes zwifchen dem 24. und 30. Lebensjahre. Heiratet ein Burjche bis zu feinem
30. Lebensjahre nicht, jo heißt ex ficior oder fläcäu tomnatic (Herbftburfche), und burlac
oder burdac (Hageftolz in der tibfen Bedeutung ohne Haus und Tifch), wenn er nie heiratet.

Wenn ein Burjche aus eigenemoder aus Antrieb feiner Eltern heiraten will, und
bereits eine Wahl getroffen wurde, wobei immer die Meinung der Eltern maßgebend ift,
jo jchiekt man zwei angejehene Männer aus der VBerwandtfchaft zu den Eltern des in Aus-
Ticht genommenen Mädchens behufs näherer Erfundigung und Werbung (se duc in
petite, in stärostie, merg pe vedere). Sind die Eltern des Mädchens mit dem Vor-

haben nicht einverjtanden, jo weifen fie die Gäfte (petitori, starosti) nicht rundiwegs

ab, jondern bringen allerlei Entfehuldigungen vor. ft ihnen aber der Burfche und die
Bufomwina, 14


